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Vorwort der Herausgeber

Fundamenta Juris Publici (FJP) ist die Schriftenreihe des 
Gesprächskreises „Grundlagen des Öffentlichen Rechts“, 
der sich 2011 als Sektion der T agung der Vereinigung 
der Deutschen Staatsrechtslehrer konstituiert hat. Die 
im Jahresrhythmus erscheinenden Bände dokumentieren 
den in der S ektionssitzung gehaltenen Vortrag und die 
beiden dazu abgegebenen Kommentare. Der Reihentitel 
bekräftigt den Anspruch des Kreises, das wissenschaftli-
che Gespräch auf die „Grundlagen“ zu konzentrieren: auf 
die ideen-, verfassungs- und verwaltungsgeschichtlichen, 
die rechts-, sozial- und staatsphilosophischen sowie die 
rechtstheoretischen, -dogmatischen und -soziologischen 
Fundamente des ius publicum.

Thema des v orliegenden zweiten Bandes ist „Säkula-
risierung und Sakralität. Zum Selbstverständnis des mo-
dernen Verfassungsstaates“, vorgetragen von Horst Dreier 
und kommentiert von Christian Hillgruber sowie Uwe 
Volkmann.

Nürnberg, Freiburg i. Br. und  Rolf Gröschner 
Hannover, im August 2013 Matthias Jestaedt 
 Hans-Peter Schneider
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